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Beitragsordnung  
der Schwabentaucher e.V., Großbettlingen 
 
 

§ 1 Beiträge 
 

1.  Die Beiträge sind entsprechend § 6 der Satzung fällig 
 
2.  Mitglieder, die aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, Ihre Mitgliedsbeiträge zu 

bezahlen, können durch den Vereinsvorstand auf Antrag ganz oder teilweise von der 
Beitragszahlung befreit werden. Die Befreiung muss jedes Geschäftsjahr erneut beantragt 
werden. 

 
3.  Mitglieder, die vorübergehend nicht am Vereinsleben teilnehmen, können durch den 

Vereinsvorstand auf Antrag von der Beitragszahlung ganz oder teilweise entbunden 
werden. Die Beitragsbefreiung erlischt, wenn das Mitglied wieder am Vereinsleben 
teilnimmt. 

 
4.  Eine Änderung des Mitgliederstatus, die auch zu einer Beitragsänderung führt ist 

unverzüglich dem/der Schatzmeister/in schriftlich bekannt zu machen. Beitragsänderungen 
werden ausschließlich zu einem neuen Beitragsjahr wirksam. 

 
 

§ 2 Einmalige Aufnahmegebühren 
 
1. erwachsene Einzelmitglieder 50,00 €
2. Familien und Lebensgemeinschaften (§ 4) 75,00 €
3. Jugendliche bis zur Vollendung den 14. Lebensjahres 0,00 €
4. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (nicht 3.) 25,00 €
5. Schüler, Studenten, Rentner und Auszubildende 25,00 €
6. Fördermitglieder 0,00 €
  
 
 
 

§ 3 Mitgliedesbeitrag für ein Kalenderjahr 
 
1. erwachsene Einzelmitglieder  100,00 €
2. Familien und Lebensgemeinschaften (§4) 150,00 €
3. Jugendliche bis zur Vollendung den 14. Lebensjahres 0,00 €
4. Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (nicht 3.) 50,00 €
5. Schüler, Studenten, Rentner und Auszubildende 50,00 €
6. Fördermitglieder 50,00 €
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§ 4 Familien und Lebensgemeinschaften 
 
Hierunter verstehen wir zusammen wohnende Lebenspartner und deren Kinder, welche sich 
noch in der Schulausbildung befinden.  
 
 

§ 5 Gültigkeit und Änderung der Beitragsordnung 
 
Die Beitragsordnung muss von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Änderungen 
können nur in der ordentlichen Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit erfolgen. 
 
Großbettlingen, den 13.02.2005 
 
 
 
 
 
1. Vorsitzender                           stellv. Vorsitzender                          Schatzmeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 13.02.2005 
Geändert: 


